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Leitsatz:

Mit der Einräumung von Girokonten gewährt eine Sparkasse öffentliche Leistungen i. S. d. § 5 Abs. 1 Satz 1
PartG. In der Ablehnung der Eröffnung eines Girokontos für eine politische Partei liegt eine unzulässige
Ungleichbehandlung vor, wenn die Sparkasse für mindestens eine andere politische Partei ein Girokonto führt.
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